
Seiteneinsteiger  
in der Kindertagesbetreuung 
 

Zugänge und Möglichkeiten! 
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Detlef Diskowski 



Ein Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=v5sIymmyvv8 

Detlef Diskowski 



Personal- 
Entwicklung 

designed by Rawpixel.com - Freepik.com 



Personal- 
Entwicklung 

designed by Rawpixel.com - Freepik.com 

Mitarbeiter- 
bindung 

Mitarbeiter- 
entwicklung 

Organisations- 
entwicklung 

Mitarbeiter- gewinnung 
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Quereinsteiger – Seiteneinsteiger …..!?  
 
Bildungsserver: „Quereinsteiger haben nicht auf 
Lehramt studiert, im Gegensatz zu 
Seiteneinsteigern besteht bei ihnen aber die 
Pflicht eines Referendariats.“  
 
Der Fachkräftebericht Brandenburg verwendet 
Quer- und Seiteneinsteiger entweder synonym 
oder benennt Quereinsteiger als TN in einer 
Qualifizierungsmaßnahme. 

Detlef Diskowski 



„Es braucht ein ganzes Dorf , 
um ein Kind zu erziehen“ ….. 

AinoTuominen - pixabay 



„Es braucht ein ganzes Dorf , 
um ein Kind zu erziehen“ ….. 

…. aber doch kein ganzes Dorf von 
ErzieherInnen! 
 

AinoTuominen - pixabay 
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Pädagogische Profis 

Leitung 
(Einrichtung, 
Abteilung) 

Auszubildende 
in formalen und 

nonformalen 
Bildungsgängen 

Handwerker 
Künstler 

Hilfs-/ und 
Unterstützungskräfte 

Technisches Personal 
mit päd. Aufgaben 

Facherzieher 
(Spezialisten für …) 

Ehrenamtliche 
 

therapeutisch, pädagogische 
Unterstützung 

(Beratung, Therapie, Sozialarbeit, Stadtteilarbeit 
…) .. 

Detlef Diskowski  
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Pädagogische Profis 

Leitung 
(Einrichtung, 
Abteilung) 

Auszubildende 
in formalen und 

nonformalen 
Bildungsgängen 

Handwerker 
Künstler 

Hilfs-/ und 
Unterstützungskräfte 

Technisches Personal 
mit päd. Aufgaben 

Facherzieher 
(Spezialisten für …) 

Ehrenamtliche 
 

therapeutisch, pädagogische 
Unterstützung 

(Beratung, Therapie, Sozialarbeit, Stadtteilarbeit 
…) .. 
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Regelungs-/Normierungsbereiche 
für Berufszugänge 

KitaG 
KitaPersV 

abstrakte 
Tätigkeitszulass. 
Fachkraftstatus 

Erlaubnis 
MBJS (Ref. 27) 

konkrete 
Tätigkeitszulassung 
Qualifikation des 

Teams 

Schulgesetz 
Ausb.VO 

BFS-/FS Ausbildung  

Staatl. Anerk. 
Soz.BerufeG 

allg. Berufsbezeichnung 

Einrichtung von 
Studiengängen 
Hochschule 

Selbstverwaltung  
HRG 

Detlef Diskowski  

Detlef Diskowski 
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Qualifizierungswege 
Berufsfachschule 

Fachschule (VZ) 

„SozialassistentIn/KinderpflegerIn“ 

„ErzieherIn“ 

Universität 

„KindheitspädagogIn“ u.ä. 

z.B. „Erz.wiss.erIn“ 

Profis für die Praxis 

10. Kl + Berufsausbildung 
oder 

Fachhochschulreife o. 
allg. Hochschulreife + Tätigk. 

Fachschulreife 
Gleichwertigkeit  
mit ErzieherIn im Bereich Kita 

§7 SozBerG §9(1) i.S. KitaPersV 

FS-VO Sozialwesen 

Individuelle 
Bild.Planung „Fachkraft im Bereich Kita“ §10(3) KitaPersV 

Fachschule (TZ)  

Detlef Diskowski  

(Fach-)Hochschule (VZ/TZ) 
BA / MA 

Profilergänzung §10(4) KitaPersV 
Detlef Diskowski 

Hochschulreife 

Fachhochschule duales Studium „Bewegungspäd. Tanz / 
Musikpädagogik / Sprachförderung“ 

BA 



Art. 1 Kinder- und 
Jugendhilfegesetz 

SGB VIII 

1. Ausführungsgesetz 
AGKJHG 

2. Ausführungsgesetz 
KitaG 

Personal- 
verordnung 
KitaPersV 

Betriebskosten- 
verordnung 
KitaBKNV 

Tagespflege- 
verordnung 
TagpflegEV 

Landeszuschuss- 
verordnung 

LaZAV 

Verwaltungs-
vorschriften 
VVKitaPersV 

Die kita-gesetzlichen Grundlagen 

Detlef Diskowski  

Detlef Diskowski  

Mehrbelastungs
ausgleich MBAV 
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https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/kitapersv 

Detlef Diskowski 
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https://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriften/vvkitapersv2015 

Detlef Diskowski 



Landesprogramm  
Fachkräftegewinnung und -qualifizierung 

Kita-Personalverordnung 
§ 10 Seiteneinstiege 

Reform der 
Erz.Ausbilung 
FS; FH; Profis f.d.Praxis 

(Einbeziehung in Fachdiskurs, Verstärkung 
des Praxisbezugs…) 

41 Konsultationskitas 
qualifizieren Lernort Praxis  

Trägerberatung 
zur Fachkräftegewinnung 
und Personalentwicklung 

Antragsberatung   
zum Seiteneinstieg 

Telefonberatung 
zum Quer- und Seiteneinstieg 

Zeit für Anleitung 
ca. 1.100 Gutscheine für 1 ErzWStd./Quer- und 

Seiteneinsteiger 

Ext. Berater 
für Anleitung +  
Kooperation der 

Lernorte  

Detlef Diskowski  

Online-Coaching 

Begleitung  
indiv. BP 

Detlef Diskowski 



Landesprogramm  
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Detlef Diskowski  

Online-
Coaching 

Begleitung  
indiv. BP 

Detlef Diskowski 
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Begriffsverwirrung zur Personalausstattung 
 
Personalbemessung/-zumessung:  
Ist ein Maß der Zuweisung/Finanzierung von Personal z.B. 
entsprechend Alter, Betreuungszeiten,… 
 
Personal(ressourceneinsatz)schlüssel:  
Ist ein empirisches Maß zum Vergleich verschiedener 
Personalausstattungen (auf einem gemeinsamen Nenner von 
Betreuungs- und Arbeitsstunden) 
 
Fachkraft-Kind-Relation: 
Ist ein Maß zur Veranschaulichung der tatsächlichen 
Auswirkungen rechnerischer Darstellungen, unter 
Berücksichtigung von Fehlzeiten und mittelbarer pädagogischer 
Arbeit. 
 

Detlef Diskowski 



Sinn und Zweck der KitaPersV 

Die KitaPersV ist die Grundlage  
 * der Erlaubniserteilung und  
 * der Finanzierung 

 
Sie bestimmt NICHT das tatsächliche Erzieher-

Kind-Verhältnis, die Gruppengröße oder die an 
jedem Tag beschäftigte Personalmenge 

Detlef Diskowski  

Detlef Diskowski  

Detlef Diskowski 



Aufbau der KitaPersV 

Abschnitt 1 - Personalbemessung für Kindertagesstätten 
§ 1  Trägerverantwortung 
§ 2  rechnerischer Schlüssel + Jahresausgleich möglich 
§ 4  Kinder mit besonderem Förderbedarf 
§ 5  pädagogischer Leitungsanteil 

 
Abschnitt 2 – Qualifikation des pädagogischen Personals 
§ 7  persönliche, gesundheitliche, fachliche Eignung 
§ 8  Bescheinigung des Gesundheitsamtes 
§ 9  Fachkräfte (ohne Weiteres) 
§ 10  Sonderformen 
§ 11  Qualifikation der pädagogischen Leitung 
§ 12  ehrenamtliche Kräfte 
§ 13  Fortbildungsverpflichtung 

Detlef Diskowski  

Detlef Diskowski  

Detlef Diskowski 



§ 9 Fachkräfte (ohne Weiteres) 
(1) Geeignete pädagogische Fachkräfte im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 des Kindertagesstättengesetzes sind 

staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher, staatlich anerkannte Sozialpädagoginnen und 
Sozialpädagogen mit einem Studienschwerpunkt im Bereich Erziehung, Bildung und Betreuung in der Kindheit 
sowie gemäß Erzieheranerkennungsverordnung gleichgestellte Personen. Geeignete pädagogische Fachkräfte 
sind auch Absolventinnen und Absolventen von Hochschulstudiengängen sowie Berufsakademien im Bereich 
Erziehung, Bildung und Betreuung in der Kindheit. Darüber hinaus zählen zu den geeigneten pädagogischen 
Fachkräften auch Personen, die gemäß Brandenburgischem Sozialberufsgesetz über gleichwertige Fähigkeiten 
verfügen. 

(2) Das notwendige pädagogische Personal im Betreuungsbereich der Kinder bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres sowie der körperlich- oder mehrfachbehinderten Kinder kann, neben dem pädagogischen 
Fachpersonal nach Absatz 1, in angemessenem Umfang auch Säuglings- und Kinderkrankenschwestern und 
Säuglings- und Kinderkrankenpfleger umfassen. 

 
(3) Die Qualifikation des zusätzlichen Personals für die Förderung gemäß den §§ 27 und 35a des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch bestimmt der hierfür Leistungsverpflichtete. Für die Arbeit mit Kindern mit einem 
Förderbedarf gemäß den §§ 53 und 54 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch gelten insbesondere folgende 
Berufsabschlüsse als entsprechende Qualifikation nach § 4 Satz 2: 

 a) Diplomerzieherin und Diplomerzieher, Diplomvorschulerzieherin und Diplomvorschulerzieher und die in Absatz 
1 genannten Fachkräfte mit entsprechendem Oualifikationsschwerpunkt, 
 b) (Diplom-) Rehabilitationspädagogin und Rehabilitationspädagoge,  

 c) Heilerziehungspflegerin und Heilerziehungspfleger, -diakonin und -diakon  
 d) und Heilpädagogin und Heilpädagoge. 

Detlef Diskowski  

Detlef Diskowski  

Detlef Diskowski 



§ 10 Abs. 1 – 6 (Sonderformen) 
(1) Kräfte mit anderen als den in § 9 genannten Berufsabschlüssen können in Kindertagesstätten als notwendiges 

pädagogisches Personal angerechnet werden, wenn sie durch Vorbildung, Praxiserfahrung und Fortbildung  
gleichartige und gleichwertige Qualifikationen erworben haben. 

(2) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte, die an einer tätigkeitsbegleitenden 
Qualifizierung zur Erlangung einer Berufsqualifikation gemäß § 9 teilnehmen, können mit einem Anteil von 70 
Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden. 

(3) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte können mit einem Anteil von 70 
Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges  pädagogisches  Personal angerechnet werden, wenn 
mit dem Träger der Einrichtung eine individuelle Bildungsplanung zur Erreichung gleichartiger und gleichwertiger 
Qualifikation abgestimmt ist. 

(4) Zur Ergänzung des fachlichen Profils der Einrichtung können im Einzelfall persönlich und gesundheitlich 
geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte, die weder eine gleichartige und gleichwertige Qualifikation besitzen 
noch eine solche anstreben, mit einem Anteil von 70 Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges 
pädagogisches Personal angerechnet werden.  

(5) Voraussetzung für die Anrechnung als notwendiges pädagogisches Personal nach den Absätzen 1 bis 4 ist ein vom 
Träger der Einrichtung im Benehmen mit der betreffenden Kraft gestellter, entsprechend begründeter und von 
der obersten Landesjugendbehörde genehmigter Antrag. Die Genehmigung kann unter Auflagen oder für einen 
begrenzten Zeitraum erteilt werden. Ihre Geltung kann über die antragstellende Einrichtung hinaus erstreckt 
werden.  Ein Antrag nach Satz 1 für Kräfte nach Absatz 2 gilt als genehmigt, wenn die oberste 
Landesjugendbehörde ihn nicht innerhalb eines Monats nach Antragseingang ablehnt; die oberste 
Landesjugendbehörde kann den Eintritt der Genehmigung von Bedingungen abhängig machen oder Auflagen 
erteilen. 

(6) Fachkräfte, die nur für einen Teilbereich der Erziehungsarbeit ausgebildet sind, müssen, bevor sie Kinder einer 
anderen Altersgruppe oder Kinder mit besonderem Förderbedarf betreuen, hierauf vorbereitet sein. Diese 
Vorbereitung kann durch Fortbildung, Praxiserfahrung oder Selbststudium oder auch durch direkte Kooperation mit 
einer Fachkraft, die die Qualifikation für dieses Arbeitsgebiet besitzt, erlangt werden. 

 
Detlef Diskowski  

Fachliche Ergänzung (handwerklich, künstlerisch, lebenspraktisch …) 

Honorierung ehrenamtlicher Helfer (Vorlesepaten, …) 

Projekt-Ergänzung (Waldpädagogik, Bauaktionen …) 

dauerhaft oder zeitlich begrenzt 

Detlef Diskowski  

Detlef Diskowski 



§ 10 Abs. 1 – 6 (Sonderformen) 
(1) Kräfte mit anderen als den in § 9 genannten Berufsabschlüssen können in Kindertagesstätten als notwendiges 

pädagogisches Personal angerechnet werden, wenn sie durch Vorbildung, Praxiserfahrung und Fortbildung  
gleichartige und gleichwertige Qualifikationen erworben haben. 

(2) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte, die an einer tätigkeitsbegleitenden 
Qualifizierung zur Erlangung einer Berufsqualifikation gemäß § 9 teilnehmen, können mit einem Anteil von 70 
Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden. 

(3) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte können mit einem Anteil von 70 
Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges  pädagogisches  Personal angerechnet werden, wenn 
mit dem Träger der Einrichtung eine individuelle Bildungsplanung zur Erreichung gleichartiger und gleichwertiger 
Qualifikation abgestimmt ist. 

(4) Zur Ergänzung des fachlichen Profils der Einrichtung können im Einzelfall persönlich und gesundheitlich 
geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte, die weder eine gleichartige und gleichwertige Qualifikation besitzen 
noch eine solche anstreben, mit einem Anteil von 70 Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges 
pädagogisches Personal angerechnet werden.  

(5) Voraussetzung für die Anrechnung als notwendiges pädagogisches Personal nach den Absätzen 1 bis 4 ist ein vom 
Träger der Einrichtung im Benehmen mit der betreffenden Kraft gestellter, entsprechend begründeter und von 
der obersten Landesjugendbehörde genehmigter Antrag. Die Genehmigung kann unter Auflagen oder für einen 
begrenzten Zeitraum erteilt werden. Ihre Geltung kann über die antragstellende Einrichtung hinaus erstreckt 
werden.  Ein Antrag nach Satz 1 für Kräfte nach Absatz 2 gilt als genehmigt, wenn die oberste 
Landesjugendbehörde ihn nicht innerhalb eines Monats nach Antragseingang ablehnt; die oberste 
Landesjugendbehörde kann den Eintritt der Genehmigung von Bedingungen abhängig machen oder Auflagen 
erteilen. 

(6) Fachkräfte, die nur für einen Teilbereich der Erziehungsarbeit ausgebildet sind, müssen, bevor sie Kinder einer 
anderen Altersgruppe oder Kinder mit besonderem Förderbedarf betreuen, hierauf vorbereitet sein. Diese 
Vorbereitung kann durch Fortbildung, Praxiserfahrung oder Selbststudium oder auch durch direkte Kooperation mit 
einer Fachkraft, die die Qualifikation für dieses Arbeitsgebiet besitzt, erlangt werden. 

 
Detlef Diskowski  

Qualifizierung des eigenen Nachwuchses 

Verstärkt die Mitarbeiterbindung 

Nutzung von Jahres-Personal-Resten 

Profilbildung und Angebotserweiterung 

Detlef Diskowski  

Detlef Diskowski 



§ 10 Abs. 1 – 4 (Sonderformen) 
(1) Kräfte mit anderen als den in § 9 genannten Berufsabschlüssen können in Kindertagesstätten als 

notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden, wenn sie durch Vorbildung, 
Praxiserfahrung und Fortbildung  gleichartige und gleichwertige Qualifikationen erworben haben. 

(2) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte, die an einer 
tätigkeitsbegleitenden Qualifizierung zur Erlangung einer Berufsqualifikation gemäß § 9 
teilnehmen, können mit einem Anteil von 80 Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als 
notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden. 

(3) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte können mit einem Anteil 
von 70 Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges  pädagogisches  Personal 
angerechnet werden, wenn mit dem Träger der Einrichtung eine individuelle Bildungsplanung zur 
Erreichung gleichartiger und gleichwertiger Qualifikation abgestimmt ist. 

(4) Zur Ergänzung des fachlichen Profils der Einrichtung können im Einzelfall persönlich und 
gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte, die weder eine gleichartige und 
gleichwertige Qualifikation besitzen noch eine solche anstreben, mit einem Anteil von 70 Prozent 
ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden. 
Der Anteil der Anrechnung als notwendiges pädagogisches Personal kann 100 Prozent des praktischen 
Tätigkeitsumfangs betragen, wenn die Kraft in Bezug auf Kontinuität, zeitlichen Umfang und 
fachliche Ausrichtung ihres Einsatzes wesentlich zur Umsetzung eines Profilschwerpunkts der 
Einrichtung beiträgt. 

 Detlef Diskowski  

Detlef Diskowski  
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§ 10 Abs. 1 – 4 (Sonderformen) 
(1) Kräfte mit anderen als den in § 9 genannten Berufsabschlüssen können in Kindertagesstätten als 

notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden, wenn sie durch Vorbildung, 
Praxiserfahrung und Fortbildung  gleichartige und gleichwertige Qualifikationen erworben haben. 

(2) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte, die an einer 
tätigkeitsbegleitenden Qualifizierung zur Erlangung einer Berufsqualifikation gemäß § 9 
teilnehmen, können mit einem Anteil von 80 Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als 
notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden. 

(3) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte können mit einem Anteil 
von 70 Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges  pädagogisches  Personal 
angerechnet werden, wenn mit dem Träger der Einrichtung eine individuelle Bildungsplanung zur 
Erreichung gleichartiger und gleichwertiger Qualifikation abgestimmt ist. 

(4) Zur Ergänzung des fachlichen Profils der Einrichtung können im Einzelfall persönlich und 
gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte, die weder eine gleichartige und 
gleichwertige Qualifikation besitzen noch eine solche anstreben, mit einem Anteil von 70 Prozent 
ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden. 
Der Anteil der Anrechnung als notwendiges pädagogisches Personal kann 100 Prozent des praktischen 
Tätigkeitsumfangs betragen, wenn die Kraft in Bezug auf Kontinuität, zeitlichen Umfang und 
fachliche Ausrichtung ihres Einsatzes wesentlich zur Umsetzung eines Profilschwerpunkts der 
Einrichtung beiträgt. 

 Detlef Diskowski  

Detlef Diskowski  

Detlef Diskowski 



§ 10 Abs. 1 – 4 (Sonderformen) 
(1) Kräfte mit anderen als den in § 9 genannten Berufsabschlüssen können in Kindertagesstätten als 

notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden, wenn sie durch Vorbildung, 
Praxiserfahrung und Fortbildung  gleichartige und gleichwertige Qualifikationen erworben haben. 

(2) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte, die an einer 
tätigkeitsbegleitenden Qualifizierung zur Erlangung einer Berufsqualifikation gemäß § 9 
teilnehmen, können mit einem Anteil von 80 Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als 
notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden. 

(3) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte können mit einem Anteil 
von 70 Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges  pädagogisches  Personal 
angerechnet werden, wenn mit dem Träger der Einrichtung eine individuelle Bildungsplanung zur 
Erreichung gleichartiger und gleichwertiger Qualifikation abgestimmt ist. 

(4) Zur Ergänzung des fachlichen Profils der Einrichtung können im Einzelfall persönlich und 
gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte, die weder eine gleichartige und 
gleichwertige Qualifikation besitzen noch eine solche anstreben, mit einem Anteil von 70 Prozent 
ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden. 
Der Anteil der Anrechnung als notwendiges pädagogisches Personal kann 100 Prozent des praktischen 
Tätigkeitsumfangs betragen, wenn die Kraft in Bezug auf Kontinuität, zeitlichen Umfang und 
fachliche Ausrichtung ihres Einsatzes wesentlich zur Umsetzung eines Profilschwerpunkts der 
Einrichtung beiträgt. 

 Detlef Diskowski  

Detlef Diskowski  

Detlef Diskowski 



§ 10 Abs. 1 – 4 (Sonderformen) 
(1) Kräfte mit anderen als den in § 9 genannten Berufsabschlüssen können in Kindertagesstätten als 

notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden, wenn sie durch Vorbildung, 
Praxiserfahrung und Fortbildung  gleichartige und gleichwertige Qualifikationen erworben haben. 

(2) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte, die an einer 
tätigkeitsbegleitenden Qualifizierung zur Erlangung einer Berufsqualifikation gemäß § 9 
teilnehmen, können mit einem Anteil von 80 Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als 
notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden. 

(3) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte können mit einem Anteil 
von 70 Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges  pädagogisches  Personal 
angerechnet werden, wenn mit dem Träger der Einrichtung eine individuelle Bildungsplanung zur 
Erreichung gleichartiger und gleichwertiger Qualifikation abgestimmt ist. 

(4) Zur Ergänzung des fachlichen Profils der Einrichtung können im Einzelfall persönlich und 
gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte, die weder eine gleichartige und 
gleichwertige Qualifikation besitzen noch eine solche anstreben, mit einem Anteil von 70 Prozent 
ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden. 
Der Anteil der Anrechnung als notwendiges pädagogisches Personal kann 100 Prozent des 
praktischen Tätigkeitsumfangs betragen, wenn die Kraft in Bezug auf Kontinuität, zeitlichen Umfang 
und fachliche Ausrichtung ihres Einsatzes wesentlich zur Umsetzung eines Profilschwerpunkts der 
Einrichtung beiträgt. 

 Detlef Diskowski  
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Detlef Diskowski 



§ 10 Abs. 5 – 6 (Sonderformen) 
(5) Voraussetzung für die Anrechnung als notwendiges pädagogisches Personal nach den Absätzen 1 bis 

4 ist ein vom Träger der Einrichtung im Benehmen mit der betreffenden Kraft gestellter, 
entsprechend begründeter und von der obersten Landesjugendbehörde genehmigter Antrag. Die 
Genehmigung kann unter Auflagen oder für einen begrenzten Zeitraum erteilt werden. Ihre Geltung 
kann über die antragstellende Einrichtung hinaus erstreckt werden.  Ein Antrag nach Satz 1 für 
Kräfte nach Absatz 2 gilt als genehmigt, wenn die oberste Landesjugendbehörde ihn nicht innerhalb 
eines Monats nach Antragseingang ablehnt; die oberste Landesjugendbehörde kann den Eintritt der 
Genehmigung von Bedingungen abhängig machen oder Auflagen erteilen. 

(6) Durch den Einsatz von Kräften nach den Absätzen 2 bis 4 soll die Erweiterung der Erziehungs- und 
Bildungskompetenz des Fachkräfteteams und die Gewinnung von qualifizierten Kräften für die 
Kindertagesstätte erreicht werden. Die Anzahl von Kräften nach den Absätzen 2 bis 4 muss in einem 
ausgewogenen Verhältnis zur Anzahl der pädagogischen Fachkräfte gemäß § 9 und Absatz 1 stehen. 
Fachkräfte, die nur für einen Teilbereich der Erziehungsarbeit ausgebildet sind, müssen, bevor sie 
Kinder einer anderen Altersgruppe oder Kinder mit besonderem Förderbedarf betreuen, hierauf 
vorbereitet sein. Diese Vorbereitung kann durch Fortbildung, Praxiserfahrung oder Selbststudium 
oder auch durch direkte Kooperation mit einer Fachkraft, die die Qualifikation für dieses Arbeits
gebiet besitzt, erlangt werden. 
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Die Antragshilfe  
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§ 10 Abs. 5 – 6 (Sonderformen) 
(5) Voraussetzung für die Anrechnung als notwendiges pädagogisches Personal nach den Absätzen 1 bis 4 

ist ein vom Träger der Einrichtung im Benehmen mit der betreffenden Kraft gestellter, entsprechend 
begründeter und von der obersten Landesjugendbehörde genehmigter Antrag. Die Genehmigung 
kann unter Auflagen oder für einen begrenzten Zeitraum erteilt werden. Ihre Geltung kann über die 
antragstellende Einrichtung hinaus erstreckt werden.  Ein Antrag nach Satz 1 für Kräfte nach Absatz 
2 gilt als genehmigt, wenn die oberste Landesjugendbehörde ihn nicht innerhalb eines Monats nach 
Antragseingang ablehnt; die oberste Landesjugendbehörde kann den Eintritt der Genehmigung von 
Bedingungen abhängig machen oder Auflagen erteilen. 

(6) Durch den Einsatz von Kräften nach den Absätzen 2 bis 4 soll die Erweiterung der Erziehungs- und 
Bildungskompetenz des Fachkräfteteams und die Gewinnung von qualifizierten Kräften für die 
Kindertagesstätte erreicht werden. Die Anzahl von Kräften nach den Absätzen 2 bis 4 muss in einem 
ausgewogenen Verhältnis zur Anzahl der pädagogischen Fachkräfte gemäß § 9 und Absatz 1 
stehen. Fachkräfte, die nur für einen Teilbereich der Erziehungsarbeit ausgebildet sind, müssen, 
bevor sie Kinder einer anderen Altersgruppe oder Kinder mit besonderem Förderbedarf betreuen, 
hierauf vorbereitet sein. Diese Vorbereitung kann durch Fortbildung, Praxiserfahrung oder 
Selbststudium oder auch durch direkte Kooperation mit einer Fachkraft, die die Qualifikation für 
dieses Arbeitsgebiet besitzt, erlangt werden. 
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Seiteneinstiege in Brandenburg 

volle Anrechnung  
auf den Pers.schlüssel 

tätigkeitsbegl. 
Ausbildung 
an FS/FH 

  
Schulgesetz 

(Hochschule in 
Selbstverwaltung) 

 

tätigkeitsbegl.Ausb. zur  
gleichartigen/-wertigen  

Fachkraft  
(„Profis für die Praxis“) 

 
Sozialberufsgesetz 

individ. 
Bildungsplanung 

zur Fachkraft für Kitas 
 

KitaPersV 

Nicht-Pädagogen 
zur Profilergänzung 

 
 

KitaPersV 
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auf den 
Pers.schlüss

el 

während der Qualifizierung anteilige Anrechnung  
auf den Pers.schlüssel 
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Anrechnung  
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Pers.schlüss

el 

Sonstige.  
Gleichartige/ 
-wertige 
 
KitaPersV 
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z.B. Seiteneinstiege in 
Brandenburg 

volle Anrechnung  
auf den Pers.schlüssel 

tätigkeitsbegl. 
Ausbildung 
an FS/FH 

  
Schulgesetz 

(Hochschule in 
Selbstverwaltung) 

 

tätigkeitsbegl.Ausb. zur  
gleichartigen/-wertigen  

Fachkraft  
(„Profis für die Praxis“) 

 
Sozialberufsgesetz 

individ. 
Bildungsplanung 

zur Fachkraft für Kitas 
 

KitaPersV 

Nicht-Pädagogen 
zur Profilergänzung 

 
 

KitaPersV 

anteilige 
Anrechnung  

auf den 
Pers.schlüss

el 

während der Qualifizierung anteilige Anrechnung  
auf den Pers.schlüssel 

volle 
Anrechnung  

auf den 
Pers.schlüss

el 

Sonstige.  
Gleichartige/ 
-wertige 
 
KitaPersV 36%  

aller FS Schüler 

5.865 Anträge 
Seit 8/2010 

833 
Anträge 

410 
Anträge 

Lösungsansätze 
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z.B. Seiteneinstiege in 
Brandenburg 

volle Anrechnung  
auf den Pers.schlüssel 

tätigkeitsbegl. 
Ausbildung 
an FS/FH 

  
Schulgesetz 

(Hochschule in 
Selbstverwaltung) 

 

tätigkeitsbegl.Ausb. zur  
gleichartigen/-wertigen  

Fachkraft  
(„Profis für die Praxis“) 

 
Sozialberufsgesetz 

individ. 
Bildungsplanung 

zur Fachkraft für Kitas 
 

KitaPersV 

Nicht-Pädagogen 
zur Profilergänzung 

 
 

KitaPersV 

anteilige 
Anrechnung  

auf den 
Pers.schlüss

el 

während der Qualifizierung anteilige Anrechnung  
auf den Pers.schlüssel 

volle 
Anrechnung  

auf den 
Pers.schlüss

el 

Sonstige.  
Gleichartige/ 
-wertige 
 
KitaPersV 

zukünftig womöglich 

Assistenzkräfte  

als Assistenz für das Kind, Versorgungsaufgaben…??? 

Lösungsansätze 
Detlef Diskowski 
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23,6% 
28,7% 
35,8% 
43,3% 
27,7% 

48,0% 
29,8% 
48,6% 
52,8% 
41,1% 
24,6% 

10,8% 
21,8% 
15,9% 
40,1% 

61,9% 
18,8% 
18,3% 
35,5% 
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Bescheide/päd. MitarbeiterInnen 
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3% = 1 Mio€ 
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Brandenburg 27,1% 
19% bei öffentlichen  
34,7% bei freien FS-Schule 
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Brandenburg 27,1% 
19% bei öffentlichen  
34,7% bei freien FS-Schule 

2018/19 = 36% 
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Anrechnung auf das npP (notwendige pädagogische 
      Personal) 

 
Zum Beispiel: 
Eine Kraft macht eine tätigkeitsbegleitende Ausbildung 
und wird dazu in der Kita nach § 10 Abs. 2 KitaPersV angestellt. 

§  Zeitbedarf für Qualifizierung = 10 Std./Woche 

§  Praktisches Arbeitsvolumen in der Kita = 30 Std./W. = 0,75 VbE 
(der arbeitsvertraglich bestimmte Umfang ist unerheblich; es kommt auf den 
tatsächlichen praktischen Beschäftigungsumfang in der Kita an)  
 
 
Ø  Davon können 80% (30 Std. x 80%) = 24 Std./W. = 0,6 VbE als npP  

berücksichtigt werden; 

Ø  Entsprechend gibt es für 0,6 VbE Personalkostenzuschüsse 

Detlef Diskowski 



Was heißt das für die Finanzierung der Kita? 
(Hier wird die Finanzierungsteilung zwischen Landkreis und Gemeinde nicht beachtet; 

es geht nur um den Vergleich der Personalkostenfinanzierung zu den voll angerechneten Fachkräften.) 

Eine reguläre Fachkraftstelle S8a E5 TVöD kostete 2015 = 50.600€ 
Entsprechend bezieht sich der Personalkostenzuschuss pro Stelle auf 
50.600€ 
Ø  50.600€ x 0,6 VbE Anrechnungsumfang = 30.360€ Zuschuss (bei 70% 

26.565€) 
 
 
Eine § 10er Kraft S4 E2 TVöD (i.d.Tätigkeit Erzieher) kostet = 39.200€ 
Ø  für den Arbeitsumfang von 30 Std./W. = 29.400€ 

Eine § 10er Kraft S2 E2 TVöD (i.d.T. Kinderpfleger) kostet = 33.000€ 
Ø  für den Arbeitsumfang von 30 Std./W. = 24.750€ 
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Wo kämen wir hin, 
wenn alle sagten „wo kämen wir hin“, 
und keiner ginge, um zu sehen wohin wir kämen,  
wenn wir gingen! 
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